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Lfd. Nr. Prüfkriterium Erfüllungskriterium Status Bewertung  
Prüfer 

Bemerkungen 
Prüfer 

1 Saatgutzufuhr zum Beizer;  
Waage/Saatgutdosierung 

    

1.1 Wird eine Kalibrierung von Waage 
und/oder anderen Durchflussmes-
sern für Saatgut durchgeführt? Wird 
die Kalibrierung dokumentiert? 
 

Es ist bei allen Beizgeräten mind. einmal jährlich eine Kalib-
rierung der Saatgutzufuhr erforderlich. Für weitere Erläute-
rungen siehe Punkt 2.3 der CL Getreidebeizstelle.  

k.o.   

2 Beizgerät      

2.1 Wurde die Beizgerätekontrolle ge-
mäß PflschGerätVO §4, Absatz 3 
erfolgreich und nachweisbar durch-
geführt? 
 

Das Beizgerät wurde erfolgreich im Rahmen der Kontrolle in 
Gebrauch befindlicher Geräte kontrolliert. Eine gültige Prüf-
plakette ist vorhanden. Ausnahme: Erstmals in Gebrauch ge-
nommene Beizgeräte müssen spätestens bei Ablauf des 6. 
Monats nach ihrer Ingebrauchnahme geprüft worden sein. 
Hinweis: Beizgeräte mit einer Chargengröße < 5 kg sind von 
der Kontrollpflicht ausgenommen.  

k.o.   

3 Beizrezeptur      

3.1 Werden nur zugelassene/geneh-
migte Beizmittel im Rahmen ihrer 
Zulassung verwendet? 
 

Es dürfen nur zugelassene/genehmigte Beizmittel, verwendet 
werden: Einzuhalten sind u.a. Kulturart, Aufwandmenge und 
Grenzwerte Heubach sowie Heubach a.i.  
Hinweis für Importware: Bei Einfuhr und Einsatz eines impor-
tierten und in seiner Zusammensetzung mit einem in 
Deutschland zugelassenen gleichen Pflanzenschutzmittel 
muss gemäß VO 1107/2009 Artikel 52 eine Genehmigung 
seitens des BVL vorliegen (Genehmigung für den Parallel-
handel).  
 

k.o.   

3.2 Werden die Rezepturen dokumen-
tiert? Gibt es eine zuständige Per-
son für die Dokumentation? 
 

In einem (Beiz-)Protokoll/Arbeitsauftrag sind die eingesetzten 
Rezepturen (Beizmittel, Komponenten und deren jeweilige 
Aufwandmenge) zu dokumentieren. Die verantwortliche Per-
son ist namentlich zu nennen. 
 
 

k.o.   
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4 Probebeizungen und Funktions-
prüfungen  

     

4.1 Werden bei Probebeizungen im 
Rahmen des erstmaligen Einsatzes 
einer neuen Rezeptur der Heubach-
test und die visuelle Kontrolle 
durchgeführt   

Probebeizungen sind gemäß der Anlagen 3 und 4 der JKI-
Richtlinie 5-1.1 durchzuführen  
 
 

k.o.   

4.2 Probebeizung: a) Wurde eine Beiz-
graduntersuchung durchgeführt? 
b) Wurden die geforderten Beiz-
grade eingehalten? 

a) Beizgrad- und Heubachanalysen sind von ein- und dersel-
ben Probe durchzuführen. Bei Anwendung biologischer Mittel 
ist der Beizgrad nicht zu bestimmen.  
b) Beizgradergebnis: 100 +/- 10 % 

a) k.o. 
b) n.k. 

  

4.3 Werden bei bestehenden Rezeptu-
ren im Rahmen der jährlichen und 
prozessbegleitenden Funktionsprü-
fung der Heubachtest sowie die vi-
suelle Kontrolle durchgeführt? 

Funktionsprüfungen sind bei bestehenden Rezepturen bei 
erstmaliger Anwendung in der Saison und prozessbegleitend 
gemäß der Anlagen 3 und 4 der JKI-Richtlinie 5-1.1 durchzu-
führen.  
 
 
 

k.o.   

4.4 Jährliche Funktionsprüfungen: a) 
Wurde eine Beizgraduntersuchung 
durchgeführt? 
b) Wurden die geforderten Beiz-
grade eingehalten? 

a) Beizgrad- und Heubachanalysen sind von ein- und dersel-
ben Probe durchzuführen. Bei Anwendung biologischer Mittel 
ist der Beizgrad nicht zu bestimmen. 
b) Beizgradergebnis: 100 +/- 10 % 

a) k.o. 
b) n.k. 

  

4.5 Werden die Ergebnisse der Probe-
beizung und Funktionsprüfung, so-
wie die Freigabe der Rezepturen 
nach den Probebeizungen doku-
mentiert? Gibt es eine zur Freigabe 
berechtigte Person?  
 

Die Ergebnisse der Probebeizungen werden nachvollziehbar 
dokumentiert. Die für die Freigabe der Rezepturen berechtig-
ten Personen sind namentlich festgelegt.  
Die Freigabe erfolgt durch eine sach- und fachkundige Per-
son. Sofern die zur Freigabe benannte Person keinen Sach-
kundenachweis (gemäß Pflanzenschutzrecht) hat, so hat die 
Freigabe unter Verantwortung einer Person mit entsprechen-
dem Sachkundenachweis zu erfolgen. 

k.o.   
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5 Arbeitsauftrag      

5.1 Ist ein Arbeitsauftrag vorhanden, 
der die notwendigen Angaben zur 
freigegebenen Rezeptur enthält? 
 

Die für die Beizung verantwortliche Person erhält einen Auf-
trag, in dem alle wichtigen Parameter stehen (Kulturart, 
Sorte, Saatgutmenge, Beizrezepturen mit Beizmittel, und - 
soweit vorhanden - die zu verwendenden Zusatz-, Hilfs- und 
Mikronährstoffe etc. inklusive der zeitlichen Abfolge der Zu-
gabe, Verpackungsart, zu verwendende Etiketten). Für wei-
tere Erläuterungen siehe Punkt 6.1 der CL Getreidebeiz-
stelle. 

k.o.   

6 Zufuhr/Dosierung von Beizmitteln 
und Zusatzstoffen (Sticker) 

    

6.1 Werden Waage und / oder Dosie-
reinheit kalibriert? Erfolgt eine Do-
kumentation der Kalibrierung? 
 

Messmittel für Beizmitteldosierung sind zu kalibrieren. Für 
weitere Erläuterungen siehe Punkt 7.3 c) der CL Getreide-
beizstelle. 
 

k.o. 
 

  

6.2 Wird die Beizmittel- und Zusatzstoff-
dosierung regelmäßig kontrolliert? 
 

Die Beizmittel- und Zusatzstoffdosierung (Soll/Ist-Vergleich) 
ist an Hand des Verbrauches und der korrespondierenden 
Saatgutmenge pro Arbeitsauftrag zu kontrollieren und zu do-
kumentieren. Für weitere Erläuterungen siehe Punkt 7.4 der 
CL Getreidebeizstelle. 

k.o.   

7 Behandlung fehlerhafter Chargen     

7.1 Werden bei Feststellung fehlerhafter 
Chargen Korrekturmaßnahmen er-
griffen (Nachbeizung, nachträgliche 
Aspiration, Absiebung oder Ähnli-
ches)? 

Wurden im Prüfzeitraum fehlerhaft gebeizte Partien produ-
ziert? Falls ja, wurden jeweils Korrekturmaßnahmen durchge-
führt und dokumentiert?  
Für weitere Erläuterungen siehe Punkt 11.2 der CL Getreide-
beizstelle. 

k.o./n.a.   

8 Schulung des Personals,  
Sachkundenachweis 

       

8.1 Ist das Personal sachkundig? Die Personen, die mit PSM umgehen, müssen sachkundig im 
Sinne des PflSchG sein (Sachkundenachweis). Neue Mitar-
beiter sind entsprechend auszubilden (Sachkundeprüfung 
beim amtlichen Dienst). Ausnahmen: Ausführung von Hilfstä-
tigkeiten unter Verantwortung und ständiger Aufsicht durch 
eine sachkundige Person sowie Personen, die Arbeits- und 
Produktionsaufträge erstellen. 

k.o.     

 


